
Die Verwaltung trägt die redaktionellen Änderungen der Vergnügungssteuersatzung  der Stadt Schortens 
vor. 
 
Der Rat möge beschließen: 
 
Die dem Originalprotokoll im Original beigefügte Satzung der Stadt Schortens über die Erhebung der 
Vergnügungssteuer wird beschlossen. 


